
§ 558 BGB

(1)   Der Vermieter kann die Zustimmung zu einer Erhöhung der 
Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen, wenn 
die Miete in dem Zeitpunkt, zu dem die Erhöhung eintreten 
soll, seit 15 Monaten unverändert ist. Das Mieterhöhungsver-
langen kann frühestens ein Jahr nach der letzten Mieterhö-
hung geltend gemacht werden. Erhöhungen nach den §§ 559 
bis 560 werden nicht berücksichtigt.

(2)   Die ortsübliche Vergleichsmiete wird gebildet aus den üb-
lichen Entgelten, die in der Gemeinde oder einer vergleich-
baren Gemeinde für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, 
Ausstattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich der 
energetischen Ausstattung und Beschaffenheit in den letzten 
sechs Jahren vereinbart oder, von Erhöhungen nach § 560 
abgesehen, geändert worden sind. Ausgenommen ist Wohn-
raum, bei dem die Miethöhe durch Gesetz oder im Zusam-
menhang mit einer Förderzusage festgelegt worden ist.

(3)   Bei Erhöhungen nach Absatz 1 darf sich die Miete innerhalb 
von drei Jahren, von Erhöhungen nach den §§ 559 bis 560 
abgesehen, nicht um mehr als 20 vom Hundert erhöhen (Kap-
pungsgrenze). Der Prozentsatz nach Satz 1 beträgt 15 vom 
Hundert, wenn die ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen in einer 
Gemeinde oder einem Teil einer Gemeinde besonders ge-
fährdet ist und diese Gebiete nach Satz 3 bestimmt sind. Die 
Landesregierungen werden ermächtigt, diese Gebiete durch 
Rechtsverordnung für die Dauer von jeweils höchstens fünf 
Jahren zu bestimmen.

§  558 a BGB - Form und Begründung zur Mieterhöhung

(1)   Das Mieterhöhungsverlangen nach § 558 ist dem Mieter in 
Textform zu erklären und zu begründen.

(2)   Zur Begründung kann insbesondere Bezug genommen wer-
den auf

 1. einen Mietspiegel (§§ 558c, 558d),
 2. eine Auskunft aus einer Mietdatenbank (§ 558e),
 3.  ein mit Gründen versehenes Gutachten eines öffentlich 

bestellten und vereidigten Sachverständigen,
 4.  entsprechende Entgelte für einzelne vergleichbare Woh-

nungen; hierbei genügt die Benennung von drei Wohnungen.

§  558 b BGB - Zustimmung zur Mieterhöhung

(1)   Soweit der Mieter der Mieterhöhung zustimmt, schuldet er die 
erhöhte Miete mit Beginn des dritten Kalendermonats nach 
dem Zugang des Erhöhungsverlangens.

(2)   Soweit der Mieter der Mieterhöhung nicht bis zum Ablauf des 
zweiten Kalendermonats nach dem Zugang des Verlangens 
zustimmt, kann der Vermieter auf Erteilung der Zustimmung 
klagen. Die Klage muss innerhalb von drei weiteren Monaten 
erhoben werden.

(3)   Ist der Klage ein Erhöhungsverlangen vorausgegangen, das 
den Anforderungen des § 558a nicht entspricht, so kann es 
der Vermieter im Rechtsstreit nachholen oder die Mängel 
des Erhöhungsverlangens beheben. Dem Mieter steht auch in 
diesem Fall die Zustimmungsfrist nach Absatz 2 Satz 1 zu.

(4)   Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist 
unwirksam.

Auch unsere WBG Südharz hat ein rechtlich notwendiges 
Verfahren einzuhalten. Der diesbezügliche Gesetzestext 
im Bürgerlichen Gesetzbuch lautet in Auszügen:

WOHNWERTMIETE 
EINE GERECHTE SACHE


